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Nachtrag zur Stellungnahme der Knappschaft zum BVA-Entwurf der Festlegungen nach  
§ 31 Abs. 4 RSAV  
 
 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
mit Schreiben vom 20.06.2008 hat die Knappschaft ihre Stellungnahme zum BVA-Entwurf der 
Festlegungen nach § 31 Abs. 4 RSAV abgegeben. Wir hatten darin bemängelt, dass das BVA 
wesentliche Kernaussagen seines Entwurfes nicht nachvollziehbar dokumentiert hat. In diesem 
Zusammenhang wurden von uns folgende Punkte genannt: 
 

• Vorzug eines Modells mit validierten ambulanten Diagnosen gegenüber dem 
IPHCC+Rx-Groups-Modell 

 
• Korrektheit der angegeben Validierung mit Arzneimitteln 
 
• Sachgemäße Definition der Morbiditätsgruppen 

 
Nach den durch den AOK-Bundesverband vorgenommenen Analysen halten wir das BVA-
Konzept nicht mehr für geeignet eine sachgerechte Ermittlung der Risikozuschläge vorzunehmen. 
Dabei werden wir in unserer Einschätzung von folgenden Gesichtspunkten geleitet: 
 

1. Laut Berechnungen der AOK werden gemäß dem  BVA-Modell die prognostizierten Kosten 
für Versicherte mit Folgekosten unterhalb von 2.500 € um rund 4 Milliarden € stärker über-
schätzt als im (auf die 80 Krankheiten reduzierten) IPHCC+RxGroups -Modell.  

 
2. Die Morbiditätsgruppen sind zu grob gefasst und bewirken dadurch einheitliche Morbidi-

tätszuschläge für Versicherte mit stark voneinander differierendem Behandlungsaufwand, 
wie die AOK am Beispiel Asthma/COPD dokumentiert. 

 
3. Die Differenzierung des Schweregrades vieler Erkrankungen durch Arzneimittelwirkstoffe 

geht beim BVA-Modell weitgehend verloren. 
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4. Durch die Vielzahl der von der AOK belegten Fehlkodierungen ambulanter Diagnosen ist 

beim Einsatz des BVA-Modells mit erheblichen fehlerhaften Risikozuschlägen zu rechnen. 
 

5. Die AOK weist in ihren Analysen nach (Verhältnis Zuweisung zu Ist-Kosten für beispielhaf-
te HMG´s), dass gemeinsame Zuschläge für stationäre und ambulante Diagnosen nicht 
sachgerecht sind. 
 

Wir schließen uns daher der Stellungnahme der AOK an und empfehlen dem BVA, dem AOK-
Vorschlag zu folgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsführung 
I. A.  
 
 
 
 
 
Held 
Abteilungsdirektor 
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